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Vorwort zur ersten Auflage

Die letzte Auflage des Rechtspfleger-Studienbuchs zur Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung ist vor fast zwanzig Jahren erschienen. Da das Rechtsgebiet nach 
wie vor ein wichtiger Bestandteil des Rechtspflegestudiengangs ist, wird der verständ-
liche Wunsch nach einer Neuauflage seit geraumer Zeit geäußert. Aber auch in anderen 
rechtswissenschaftlichen Studiengängen hat die Immobiliarvollstreckung inzwischen 
einen Platz gefunden, so dass dort ebenfalls ein Bedarf an Übungsfällen besteht, mit 
denen der Lehrstoff vertieft werden kann.
Die zahlreichen Gesetzesänderungen seit der letzten Auflage haben eine komplette 
Neukonzipierung der Fallgestaltungen nötig gemacht. Zudem hat sich die Praxis der 
Zwangsversteigerung im letzten Jahrzehnt entscheidend verändert. Der Gesetzgeber 
hat mit der Neubesetzung der Rangklasse 2 das Verfahren für die Gläubiger von Wohn-
geldforderungen sehr attraktiv gestaltet. Zudem ist der Kreis der öffentlichen Grund-
stückslasten in vielen Landesgesetzen deutlich größer geworden, weshalb auch die 
kommunalen Vollstreckungsbehörden den Vorteil der Betreibung im Wege der Immo-
biliarvollstreckung zu schätzen gelernt haben und verstärkt als Gläubiger auftreten.
Hingegen nehmen die klassischen Realkreditgeber immer seltener die Rolle des betrei-
benden Gläubigers wahr, weil sie inzwischen zunehmend auf den freihändigen Verkauf 
als schnellere und damit vermeintlich praktikablere Verwertungsmöglichkeit setzen. 
Dabei werden alle denkbaren Mittel eingesetzt, um den Schuldner zur nötigen Mit-
wirkung beim Verkauf zu bewegen. Der Wert eines Zwangsversteigerungsverfahrens 
als Verwertungsmodell mit seinen bindenden Verfahrensregeln zum Schutz der Interes-
sen von Gläubiger und Schuldner sowie die Kontrolle durch das Vollstreckungsgericht 
wird dabei eher unterschätzt.
Das Umdenken der meisten Grundpfandrechtsgläubiger führt auch dazu, dass erheb-
lich weniger Schuldversteigerungen betrieben werden, was bei allen Vollstreckungs-
gerichten zu einem deutlichen Rückgang an Zwangsversteigerungsverfahren geführt 
hat. Im Gegenzug steigt aber die Zahl der Teilungsversteigerungen merklich an, denn 
immer mehr Grundstücksgemeinschaften entstehen und brechen wieder auseinander.
Das Studienbuch ist so konzipiert, dass in den Übungen jeweils eine große Zahl unter-
schiedlicher Praxisprobleme dargestellt wird. Es beginnt mit einfachen Rechenübungen, 
die das Grundverständnis für die Bearbeitung der sich anschließenden, komplexeren Fall-
gestaltungen schaffen sollen. Die weiteren Fälle sind dann so umfangreich ausgestaltet, 
dass sie einen realistischen Eindruck vom Aufbau einer Prüfungs- oder Examensklausur 
vermitteln können. Alle Lösungshinweise sind mit zusätzlichen Erläuterungen versehen, 
die im Rahmen einer Prüfungsleistung in diesem Umfang nicht erwartet werden sollten.
Mit diesem Konzept dient das Rechtspfleger-Studienbuch sowohl zur Übung als auch 
zur Vertiefung des Lehrstoffes.

Berlin, im Januar 2023 Rainer Goldbach


